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Wirkungen der  
Steuerfreiheit auf  
Überstundenzuschläge*

In Kürze 

Die Bundesregierung erhofft sich von der geplanten Befreiung der Überstunden-
zuschläge von der Einkommensteuer Beschäftigungsgewinne durch die Aus-
dehnung der Arbeitszeit der von der Neuregelung betroffenen Beschäftigten. 
Gleichzeitig ist mit Steuerausfällen aufgrund von Mitnahmeeffekten zu rechnen. 
Insgesamt sind moderate Beschäftigungsgewinne zu erwarten, deren Ausmaß 
von der Nutzung der Überstundenzuschläge durch Arbeitgeber und Beschäftig-
te abhängen. Trotz zusätzlicher Staatseinnahmen in Form von Lohnsteuern, So-
zialversicherungsbeiträgen und Gütersteuern, die aufgrund der steigenden Be-
schäftigung generiert werden, führt die Steuerbefreiung voraussichtlich zu einem 
geringen fiskalischen Defizit aufgrund der Mitnahmeeffekte bei unverändertem 
Arbeitsangebotsverhalten. 

Im Koalitionsvertrag 2025 haben CDU/CSU und SPD 
vereinbart, die Zuschläge auf die Überstundenvergütung 
in der Einkommensteuer der Beschäftigten freizustellen 
(Deutscher Bundestag 2025). Unangetastet bleibt die Be-
steuerung der regulären Vergütung der Überstunden. Auch 
die Sozialabgabenpflicht auf die Überstundenzuschläge 
bleibt bestehen. Ferner sollen nur Vollzeitbeschäftigte das 
geplante steuerliche Privileg erhalten. Der Gesetzgeber 
erhofft sich von der Neuregelung eine Ausweitung der ge-
leisteten Arbeitsstunden. Hinsichtlich des Volumens der 
Steuerbefreiung wird entsprechend des Gesetzentwurfs 
aus dem Bundesministerium der Finanzen (2024) der ma-
ximale steuerfreie Zuschlag auf 25 % der normalen Stun-
denvergütung beschränkt. Dieser Prozentsatz entspricht 

zahlreichen tariflich vereinbarten Überstundenzuschlägen 
in den einzelnen Wirtschaftszweigen (Tarifregister des 
Bundes, Stand: August 2025). 

Überstunden: Mehrheitlich unbezahlt,  
Arbeitszeitkonten bevorzugt

Die Studie von Meier und Andres (2025) im Auftrag der 
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft untersucht die 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Re-
form. Ausgangsbasis ist die aktuelle Situation hinsichtlich 
der erbrachten Überstunden. Im Jahr 2024 lag das Über-
stundenvolumen (exkl. Überstunden auf Arbeitszeitkonten) 
in Deutschland bei knapp 1,2 Mrd. Stunden (IAB-Arbeits-
zeitrechnung, Stand: Mai 2025). Der Anteil unbezahlter 
Überstunden war dabei etwas höher als der Anteil bezahl-

Volker Meier und Leander Andres

*	� Der Artikel fasst eine Studie für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft  
zusammen (Meier und Andres 2025).
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Abb. 1

ter Überstunden (638 bzw. 552 Mio.). Der gesamtwirt-
schaftliche Bestand an transitorischen Überstunden, die 
unterjährig über ein Arbeitszeitkonto auf- und abgebaut 
werden können, betrug zum Ende des Jahres 473 Mio. 
Stunden (Hartl et al. 2025). Insgesamt lag das Überstun-
denvolumen demnach bei ca. 1,7 Mrd. Stunden. Dieser 
Wert kann als Untergrenze der tatsächlich erbrachten 
Überstunden angesehen werden, da er lediglich den Saldo 
zum Jahresende beinhaltet.

Etwas weniger als 4,4 der 39,1 Mio. Beschäftigten in 
Deutschland haben im Jahr 2024 Überstunden geleistet 
(Statistisches Bundesamt 2025a), also ungefähr 11 %. 
Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Beschäftigten mit 
Überstunden nach Art der Gegenleistung. 3,1 Mio. Be-
schäftigte, also ca. 71 % der Beschäftigten mit Überstun-
den, haben ihre Mehrarbeit durch ein Arbeitszeitkonto mit 
Freizeit ausgeglichen. Ungefähr 688 000 Beschäftigte  
(ca. 16 %) wurden für ihre Überstunden bezahlt, wohin-
gegen ca. 817 000 Beschäftigte (ca. 19 %) keine Gegen-
leistung für ihre Überstunden erhalten haben. Unter der 
Annahme, dass transitorische Überstunden zwischen 
Voll- und Teilzeitkräften genauso verteilt sind wie bezahlte 
und unbezahlte Überstunden, ergibt sich: Ungefähr 3 Mio. 
Vollzeitbeschäftigte leisteten 2024 Überstunden. Davon 
wurden etwa 458 000 Vollzeitbeschäftigte für diese Über-
stunden monetär vergütet, 545 000 Vollzeitbeschäftigte 
haben unbezahlte Überstunden geleistet und etwas mehr 

als 2 Mio. Vollzeitbeschäftigte haben ihre Überstunden 
über ein Arbeitszeitkonto ausgeglichen. Die Anzahl der 
Teilzeitkräfte mit Überstunden beträgt ca. 1,5 Mio. Unter 
diesen haben 230 000 eine Vergütung für ihre Über-
stunden erhalten, für 272 000 blieben die Überstunden 
unbezahlt, und etwas mehr als 1 Mio. Teilzeitkräfte haben 
Freizeit über ein Arbeitszeitkonto genommen.

Die durchschnittliche Anzahl an Überstunden pro Vollzeit-
beschäftigten betrug demnach ungefähr 44 Stunden im 
Jahr 2024 (bzw. ca. vier pro Monat und ca. eine pro Wo-
che). Berücksichtigt man nur diejenigen Vollzeitbeschäftig-
ten, die tatsächlich Überstunden geleistet haben, so betrug 
die durchschnittliche Anzahl an Überstunden je Beschäf-
tigten ca. 370 Stunden pro Jahr (bzw. ca. 31 Stunden 
pro Monat und ca. 7 Std. pro Woche).

Erhebliche Ausdehnung der Arbeitszeit  
unwahrscheinlich

Einige Faktoren sprechen für eine lediglich geringe Aus-
dehnung des Arbeitsangebots und somit einen gemäßig-
ten Zuwachs an bezahlten Überstunden als Reaktion auf 
die Reform. Erstens besteht bereits jetzt eine sogenannte 
überlange Arbeitszeit bei 4 % der Vollzeitbeschäftigten 
(Statistisches Bundesamt 2025b). Die überlange Arbeits-
zeit bezeichnet eine regelmäßige Arbeitszeit von mehr als 
48 Stunden pro Woche. Für diesen Personenkreis ist der 
Spielraum für eine Ausdehnung der Arbeitszeit in Form 
von Überstunden offenbar gering. Zweitens erscheint eine 
Ausweitung bezahlter Überstunden durch die bedeutende 
Gruppe der im Homeoffice arbeitenden Beschäftigten, die 
eine überdurchschnittliche zeitliche Flexibilität aufweist, 
unwahrscheinlich. In dieser Gruppe werden erbrachte 
Überstunden aufgrund schwieriger Arbeitszeitkontrolle nur 
selten entlohnt. Drittens ist bei mehreren Erwerbstätigen 
im Haushalt mit kompensierenden Reaktionen zu rechnen. 
Aus der Literatur ist bekannt, dass eine Lohnerhöhung für 
den Erstverdienenden regelmäßig zu einer Ausdehnung 
der Arbeitszeit des Erstverdienenden und einer Reduktion 
der Arbeitszeit des Zweitverdienenden führt (Blau und 
Kahn 2007; Elder et al. 2025). Viertens führt die avisierte 
Reform in Deutschland zwar zu höheren Nettolöhnen, än-
dert aber nichts an den Arbeitskosten aus Sicht der Unter-
nehmen. Für die Unternehmen bleibt das Arbeitszeitkonto 
in der Regel die günstigere Wahl. Der Einsatz von Über-
stundenzuschlägen, der die Arbeitskosten für diese Stun-
den ja erheblich in die Höhe treibt, ist vor allem bei kurz-
fristigen Produktionsengpässen zu erwarten. Ansonsten 
sind Neueinstellungen gegebenenfalls kostengünstiger.     
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Abgabenfreiheit für Überstunden in Frankreich:  
Steuerausfälle ohne Mehrarbeit

Auch die Erfahrungen mit ähnlichen Reformen im Ausland 
geben Anlass zur Skepsis hinsichtlich erhoffter positiver 
Beschäftigungsreaktionen. In Frankreich wurde zwischen 
2007 und 2011 die Überstundenbesteuerung inklusive 
der Sozialabgaben abgeschafft. Diese Maßnahme ist we-
sentlich umfassender als die geplante Reform in Deutsch-
land, die nur die Überstundenzuschläge betrifft und die 
Sozialabgaben beibehält. Cahuc und Carcillo (2014) ha-
ben gezeigt, dass sich dadurch die insgesamt geleistete 
Arbeitszeit in Frankreich zwischen 2007 und 2011 nicht 
signifikant verändert hat. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl 
der steuerlich privilegierten Überstunden. Somit hat eine 
Gruppe von Beschäftigten die reguläre Arbeitszeit gesenkt, 
um bei identischer tatsächlicher Arbeitszeit die Zahl der 
Überstunden und damit das Nettoeinkommen zu erhöhen. 
Die Abschaffung des genannten Privilegs für Überstunden 
in Frankreich im Jahr 2011 hat dagegen die Abgaben-
belastung auf Überstunden erhöht und laut Tuda (2022) 
einen Rückgang der geleisteten Arbeitsstunden bei Voll-
zeitbeschäftigten um ein bis zwei Stunden je Woche ver-
ursacht.

Meier und Andres (2025) betrachten drei Szenarien, die 
sich hinsichtlich der Zahl der von Überstundenzuschlä-
gen betroffenen Beschäftigten unterscheiden. Dies re-
flektiert die Unsicherheit hinsichtlich der Verwendung 
von Überstundenzuschlägen nach Einführung der ge-
planten Regelung durch die Tarifparteien. Im sogenann-
ten konservativen Szenario haben von den aktuell knapp 
460 000 Vollzeitbeschäftigten mit bezahlten Überstunden  
(vgl. Abb 1) die Hälfte Anspruch auf den Überstunden-
zuschlag (230 000 Personen). Diese Variante wird als 
konservativ gewertet, da die Einführung der Steuerfreiheit 
auf Überstundenzuschläge die Nutzung derartiger Vergü-
tungstarife voraussichtlich intensiviert. Das mittlere Sze-
nario unterstellt daher die doppelte Zahl der Betroffenen, 
also 460 000 Personen. Das hohe Szenario rechnet mit 
noch stärkeren Verhaltensreaktionen, die zu 920 000 von 
Überstundenzuschlägen betroffenen Beschäftigten führt.

Moderate Beschäftigungsgewinne 

Zur Berechnung der Beschäftigungseffekte wird ange-
nommen, dass ausschließlich diejenigen Beschäftigten 
reagieren, die Überstundenzuschläge erhalten. Betrachtet 
werden Beschäftigte mit einem Stundenlohn von 28 Euro 
brutto, was in etwa dem aktuellen Durchschnittslohn in 
Deutschland entspricht. Der Lohnzuschlag für Überstun-
den wird mit 25 % bzw. 7 Euro brutto veranschlagt. Bei 
einem Grenzlohnsteuersatz von 30 % führt die geplante 

steuerliche Freistellung zu einer Nettolohnsteigerung von 
2,10 Euro pro Überstunde. Bei einem Arbeitnehmeranteil 
an Sozialbeiträgen von 20 % entspricht dies einer Steige-
rung des Nettolohns um 12 %. 

Ferner wird entsprechend der Schätzungen in der Literatur 
(Bargain und Peichl 2016) eine durchschnittliche Stun-
denelastizität von 0,1 unterstellt: Eine Nettolohnerhöhung 
um 1 % führt zu einer Ausdehnung der Arbeitszeit um etwa 
0,1 %. Entsprechend würde die Nettolohnerhöhung durch 
die geplante Reform pro betroffenem Vollzeitbeschäftigten 
eine Ausdehnung der wöchentlichen Arbeitszeit um unge-
fähr eine halbe Stunde bewirken. Demnach sind bei einer 
Wochenarbeitszeit von 40 Stunden etwa 80 Betroffene 
erforderlich, um die Beschäftigung um ein Vollzeitäqui-
valent (VZÄ), entsprechend einer Vollzeitarbeitskraft ohne 
Überstunden, zu erhöhen.  

Abbildung 2 zeigt die Beschäftigungsgewinne unter den 
drei beschriebenen Szenarien. Im konservativen Szenario 
ist eine Beschäftigungssteigerung von knapp 3 000 VZÄ, 
im mittleren Szenario von knapp 6 000 VZÄ und im ho-
hen Szenario von knapp 12 000 VZÄ zu erwarten. Pro 
zusätzlichem Vollzeitbeschäftigten ergibt sich auf Basis 
der Schätzungen der Gemeinschaftsdiagnose (Projekt-
gruppe Gemeinschaftsdiagnose 2025) eine Produktions-
steigerung von 51 000 Euro im Jahr. Daraus resultiert im 
konservativen Szenario ein zusätzlicher gesamtwirtschaft-
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licher Output von etwa 150 Mio. Euro, im mittleren Szena-
rio von etwa 300 Mio. Euro und im hohen Szenario werden 
Güter und Dienstleistungen im Wert von etwa 600 Mio. 
Euro zusätzlich produziert. Der Wachstumseffekt liegt 
in allen drei Varianten bei deutlich weniger als 0,1 % des 
Bruttoinlandsprodukts.    

Mitnahmeeffekte führen zu fiskalischen Defiziten 

Die fiskalischen Wirkungen ergeben sich aus den ver-
schiedenen Verhaltensreaktionen. Auf der einen Seite 
kommt es zu Einnahmenverlusten, soweit bereits in den je-
weiligen Szenarien vor Einführung der Steuerbefreiung auf 
Überstundenzuschläge Überstunden geleistet werden und 
die Arbeitszeit im Überstundenbereich unverändert bleibt, 
sogenannte Mitnahmeeffekte. Diese Konstruktion wird 
auch angewandt, wenn es zur Ausdehnung der Arbeits-
zeit aufgrund zusätzlicher Fälle der Anwendung der Über-
stundenzuschläge ohne das Steuerprivileg kommt. Zu be-
urteilen ist nämlich nicht die Verwendung der Zuschläge, 
sondern die Wirkung der Steuerfreiheit. Auf der anderen 
Seite kommt es zu Einnahmenzuwächsen durch die Aus-
dehnung der Arbeitszeit. Zusätzliche Staatseinnahmen er-
geben sich erstens durch zusätzliche Lohnsteuern aus der 
Besteuerung des Grundlohns, zweitens durch zusätzliche 
Sozialversicherungsbeiträge und drittens durch zusätz-
liche Gütersteuern, insbesondere Mehrwertsteuererlöse 
aus dem zusätzlichen Output.

Entgegen der vorher festgestellten Höhe von aktuell  
370 Überstunden jährlich pro Beschäftigten wird veran-
schlagt, dass jeder vom Überstundenzuschlag betroffene 
Beschäftigte jährlich 300 Überstunden leistet. Dieser 
vorsichtige Ansatz berücksichtigt den Umstand, dass die 
durchschnittliche Zahl der Überstunden in Deutschland 
bezogen auf alle Beschäftigten weit geringer ist. Dann 
kommt es durch das Steuerprivileg pro Beschäftigten mit 
Überstundenzuschlägen zu jährlichen Lohnsteuerausfällen 
von 630 Euro. Entsprechend ergeben sich Steuerausfälle 
durch Mitnahmeeffekte im konservativen Szenario von 
etwa 145 Mio. Euro, im mittleren Szenario von 290 Mio. 
Euro und im hohen Szenario von nahezu 580 Mio. Euro.

Bei einem veranschlagten Grenzsteuersatz von 30 % und 
einem Grundlohn von 28 Euro/Stunde im Jahr 2025 erge-
ben sich pro Beschäftigtem mit Zugang zu Überstundenzu- 
schlägen durch die zusätzliche Beschäftigung zusätzliche 
Lohnsteuern von 8,40 Euro/Stunde. Vor dem Hintergrund 
eines Überstundenzuschlags von 25 %, der bei einem 
Grundlohn von 28 Euro in etwa 7 Euro brutto entspricht, 
und einem Sozialversicherungsbeitragssatz von 40 % des 
Bruttolohns entstehen außerdem zusätzliche Sozialversi-
cherungsbeiträge von 14 Euro/Stunde. Ferner resultieren 

bei einer veranschlagten Gütersteuer von 20 % auf den 
Produktionswert sowie einer Produktivität je Arbeitsstunde 
von 39 Euro für das Referenzjahr 2024 (Projektgruppe 
Gemeinschaftsdiagnose 2025) zusätzliche Gütersteuer-
einnahmen von 7,80 Euro/Stunde. Hochgerechnet auf je 
einen vom Überstundenzuschlag betroffenen Beschäftig-
ten erhält man etwa zusätzliche 20 Arbeitsstunden pro 
Jahr, 168 Euro zusätzliche Lohnsteuern, 280 Euro zusätz-
liche Sozialversicherungsbeiträge und 156 Euro zusätz-
liche Gütersteuereinnahmen. 

Damit ergeben sich im konservativen Szenario zusätzli-
che Lohnsteuern in Höhe von knapp 39 Mio. Euro sowie 
zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge im Volumen von 
knapp 65 Mio. Euro. Im mittleren Szenario ergeben sich zu-
sätzliche Lohnsteuern von etwa 77 Mio. Euro und zusätz-
liche Sozialversicherungsbeiträge von rd. 130 Mio. Euro. 
Bei starken Reaktionen auf das Gesetz kommt es zu einem 
Zusatzaufkommen an Lohnsteuern von knapp 155 Mio. 
Euro sowie zusätzlichen Sozialversicherungsbeiträgen von 
rd. 260 Mio. Euro. 

Hinsichtlich zusätzlicher Gütersteuern ergeben sich fol-
gende Abschätzungen: Im konservativen Szenario kommt 
es zu 30 Mio. Euro zusätzlichen Gütersteuern. Im mittleren 
Szenario werden 60 Mio. Euro zusätzliche Gütersteuern 
eingenommen. Im hohen Szenario liegt das Zusatzauf-
kommen an Gütersteuern bei etwa 120 Mio.

Abbildung 3 veranschaulicht die Wirkungen unter den drei 
behandelten Szenarien. Der fiskalische Saldo ergibt sich 
als Summe zusätzlicher Lohnsteuern, zusätzlicher Gü-
tersteuern und zusätzlicher Sozialversicherungsbeiträge 
abzüglich der Verluste im Lohnsteueraufkommen aus Mit-
nahmeeffekten. Im konservativen Szenario ergibt sich ein 
fiskalisches Defizit von 11 Mio. Euro. Die mittlere Variante 
ergibt ein fiskalisches Defizit von 23 Mio. Euro. Im Szenario 
starker Reaktionen kommt es zu einem Defizit von etwa 
45 Mio. Euro. In allen Fällen überwiegen die Mitnahme-
effekte die zusätzlichen Einnahmen an Gütersteuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen leicht. Die Berechnung des 
Saldos berücksichtigt nur den kurzfristigen Effekt. Außer 
Betracht bleibt, dass auch die staatlichen Verbindlichkeiten 
für zukünftige Leistungen in der Renten- und Arbeitslosen-
versicherung aufgrund der zusätzlichen Sozialversiche-
rungsbeiträge anwachsen.

Die Abschätzungen haben gezeigt, dass von der geplanten 
Freistellung der Überstundenzuschläge lediglich moderate 
Auswirkungen auf die Beschäftigung ausgehen. Somit 
ist von dieser Maßnahme kein wesentlicher Beitrag zur 
Verringerung des Fachkräftemangels zu erwarten. Diese 
Einschätzung deckt sich mit den Aussagen des Wissen-
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schaftlichen Beirats beim BMF (2025). Die Hauptursache 
dieser geringen Wirkungen liegt darin begründet, dass die 
Reaktionen im Einzelfall im Bereich weniger Wochenstun-
den oder Bruchteilen einer Wochenstunde bestehen, so 
dass jeweils zahlreiche reagierende Beschäftigte erforder-
lich sind, um die Beschäftigung um ein Vollzeitäquivalent 
zu erhöhen. Entsprechend bleiben auch die Wirkungen 
auf das Wachstum gering. Immerhin kommt es durch die 
leichte Erhöhung der Beschäftigung zu einer weitgehen-
den Selbstfinanzierung der Maßnahme durch zusätzliche 
Steuereinnahmen aus Lohn- und Gütersteuern sowie So-
zialabgaben, die das durch Mitnahmeeffekte entstehende 
Defizit nahezu vollständig decken.

Risiken für Beschäftigung und Budgetdefizit bei  
Ausdehnung der Regelung

Die möglichen fiskalischen Folgen der geplanten Reform 
stehen unter einer Reihe von Vorbehalten. Von Belang er-
scheint hier das Urteil des Bundesarbeitsgerichts, nach 
dem zur Vermeidung von Diskriminierungen teilzeitbe-
schäftigten Mitarbeitern gleichermaßen Zuschläge für 
Überstunden zu gewähren sind (Bundesarbeitsgericht 
2024). Eine Konsequenz dieses Urteils könnte darin be-
stehen, dass der Ausschluss teilzeitbeschäftigter Personen 
von der Steuerbefreiung auf die Überstundenzuschläge 
aufgrund der rechtlichen Diskriminierung ebenfalls gericht-
lich verworfen wird. In einem derartigen Fall wären zwar 

einerseits eventuell größere Beschäftigungseffekte als 
hier behandelt zu erwarten. Daneben besteht ein erheb-
liches Risiko einer gezielten Manipulation der Arbeitszeit, 
um das Steuerprivileg bei unverändertem Arbeitsverhalten 
zu nutzen. Vollzeitbeschäftigte könnten nominell auf eine 
Teilzeitbeschäftigung übergehen, ihre tatsächliche Arbeits-
zeit aber nicht ändern oder sogar herabsetzen. Sie würden 
damit in den Vorteil der Steuerbefreiung kommen und ihr 
Nettoeinkommen erhöhen, wodurch sich das fiskalische 
Defizit erheblich erhöhen würde. Diese Problematik über-
wiegender unerwünschter Verhaltensreaktionen spricht 
dafür, im Sinne einer Experimentierklausel bei Einführung 
der Maßnahme eine Befristung vorzusehen, so dass die 
Regelung ohne weiteres Gesetzgebungsverfahren wieder 
auslaufen kann. Ferner bietet es sich an, zur Vermeidung 
der Manipulation der Regelarbeitszeit in Tarif- und Indivi-
dualverträgen eine einheitliche Grenze von zum Beispiel 
40 Wochenstunden Arbeitszeit festzulegen, unterhalb de-
rer die Steuerbefreiung auf Überstundenzuschläge nicht 
gewährt wird. Auf diese Weise kann man auch die vom 
Wissenschaftlichen Beirat beim BMF (2025) aufgezeigte 
Ungleichbehandlung über verschiedene Branchen ver-
meiden, die sich ansonsten aufgrund der unterschiedlich 
festgelegten Regelarbeitszeiten ergeben kann. •
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Steuerfreiheit auf Überstundenzuschläge
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